
 

 

Zugelassene Waffen Zugelassene Waffen Zugelassene Waffen Zugelassene Waffen ---- und Munitionsarten : und Munitionsarten : und Munitionsarten : und Munitionsarten :    

 
Auf diesem Schießstand darf gemäß Erlaubnisbescheid der waffenrechtlich zuständigen 

Behörde nur mit folgenden Waffen- und Munitionsarten geschossen werden: 

 

Druckluftwaffen und Federdruckwaffen  
sowie Waffen, bei denen  

zum Antrieb der Geschosse  

kalte Treibgase verwendet werden 
 

( Lang- und Kurzwaffen ) 
 

bis zu einer maximalen Bewegungsenergie der Projektile von 7,5 Joule 
und mit Bleikelchgeschossen im Kaliber 4,5 mm  

 

 

 


